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Dolomiten, Samstag/Sonntag, 23./24. November 2013 
 
 
Notstandshilfe zur Rettung des Eigenheims 
 
Ich habe aufgrund der Wirtschaftskrise meinen Arbeitsplatz verloren. Nun laufe ich Gefahr, auch noch meine 
Wohnung zu verlieren und samt Familie auf der Straße zu landen. Freunde sagen mir, dass das 
Wohnbauförderungsgesetz eine Notstandshilfe vorsieht. Stimmt das und an wen kann ich mich wenden? 
 
Wenn Sie Eigentümer einer Wohnung sind und unverschuldet in eine besondere Notlage kommen, die zum 
Verlust der Wohnung führen würde, können Sie eine sogenannte Notstandshilfe beim Amt für Wohnbauförderung 
beantragen. Besondere Notlagen sind z.B. eine schwere Krankheit, das Ableben der Ehepartnerin bzw. des 
Ehepartners und auch der unverschuldete Verlust des Arbeitsplatzes.  
Konkret besteht die Notstandshilfe in einem Geldbetrag. Er wird aber nur dann gezahlt, wenn Ihre Wohnung 
dadurch dauerhaft für Ihre Familie erhalten werden kann. Bei der Bewertung des Notstandes wird die Anzahl der 
Familienmitglieder und die Zusammensetzung der Familie (Kleinkinder, Senioren oder Personen mit Behinderung) 
berücksichtigt.  
Um den Antrag zu stellen, müssen Sie die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den 
Wohnbauförderungen des Landes besitzen. Weiters zählen neben Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen auch die 
familiären und sozialen Verhältnisse Ihrer Familie. Darunter versteht man z.B. die Höhe und Art der monatlichen 
Ausgaben, die Aussicht darauf, eine neue Arbeit zu finden und die Möglichkeit, von der Ursprungsfamilie eine Hilfe 
zu erhalten.  
Alle näheren Details erhalten Sie beim Amt für Wohnbauförderung unter der Rufnummer 0471 418740. 
 


